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Bildung für behinderte Schüler

Behinderung is t  fast  immer d ie Folge e iner  Schädigung,  beisp ie lsweise e iner  k ind l ichen
Hirnschädigung,  e iner  angeborenen Fehlb i ldung der  Gl iedmaßen,  des Ausfa l ls  bzw der  s tar-
ken Beeinträchtigung eines Sinnesorgans, aber auch im psychisch-geist igen Bereich Nach
diesen Kriterien wird die schul ische Förderung für Bfinde und Sehschwache, Gehörlose und
Schwerhorige, Sprachbehinderte, Körperbehinderte, geistig Behinderte und langfristig Er-
krankte unterschieden

Die am häufrgsten auftretende, für die Schulbi ldung relevante Beeinträchtigung intel lektuel ler
und anderer  Funkt ionen is t  d ie  Lernbehinderung.  Die Lernbehinderung is t  n icht  nur  sehr
dif ferenziert abgestuft,  sondern kann sich auch im Verlaufe der Forderschufbi ldung soweit
verbessern, daß das Kind oder der Jugendliche wieder zu den anderen Formen der
Schulb i ldung ubergehen und deren Abschlüsse erre ichen kann

Eine für  d ie Gesta l tung der  Schulb i ldung re levante Behinderung muß n icht  d ie g le iche Be-
deutung für andere Lebensbereiche des Behinderten haben. Die hier geforderten Fähig-
ketten können trotz der bestehenden Behinderung in der Förderschulbi ldung ohne eine
spezif ische Förderung entwickeft werden. Ein geist ig behrndertes Kind kann In seiner
Familte, tn einer Freundesgruppe oder in der Nachbarschaft sozial integriert sein.

Die tntel lektuel le Leistungsschwäche geist ig behinderter Kinder bereitet ledoch erhebliche
Schwier igket ten in  der  Schulb i ldung und der  beruf l ichen Eingl iederung Lernbehinderung
wirkt sich meist umfassender als andere Behinderungen auf die Schulbi ldung aus. Die
Forderschulbi ldung geht davon aus, daß die jeweil ige Behinderung die Lernbedingungen in
entscheidender Weise verändert.  Deshalb müssen diese besonderen Lernbedingungen für
die Förderschulbi ldung genau ermittelt  und danach die Ziele und Methoden der Eziehung
und des Unterr ichts ausgewählt und in der Forderschulbi ldung angewandt werden.

Da die Behinderung eines Kindes bereits im frühen Kindesalter exist ieren kann, sol l te die
pädagogische Förderung nicht erst mit Beginn der Schulpf l icht einsetzen. Diesen Kindern
sind fur ihre Schulbi ldung möglichst günstige Startbedingungen zu schaffen, indem sie
bereits im Vorschulalter besonders pädagogisch gefördert werden, damit sie die Schulbi l-
dung besser  durchlaufen können.  Fal ls  s ie  n icht  fur  d ie Grundschule schul fähig werden,  s ind
sie auf die Förderschulbi ldung vorz ubereiten, statt  sie vom Schulunterr icht zurückzustel len

Deshalb bestimmt das sächsische Schulgesetz, daß für förderungsbedtlrftige Kinder vor
Beginn der Schulpf l icht entsprechende Kindergärten einzurichten sind Den Förderschulen
stehen Beratungsstel len zur Verfügung, die für die Früherfassung, Früherkennung und
Frühforderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder zuständig sind. lhnen
obliegt außerdem die behindertenspezif ische Beratung von Eltern und Lehrern.

Da erfahrungsgemäß eine besondere pädagogische Förderung im Vorschulalter die Anzahl
der Kinder verr ingert,  die wegen Lern- oder Sprachbehinderung eine Förderschulbi ldung
benötigen, ist die Fruherkennung der Behinderung und eine entsprechende pädagogische
Förderung im Kindergarten zu gewährleisten. Das bedeutet aber nicht unbedingt einen
verstärkten Ausbau sonderpädagogischer Einrichtungen für Vorschulkinder, sondern eine
möglichst gemeinsame Vorschuleziehung behinderter und nicht behinderter Kinder sowie
eine Integration behindeder Kinder in die regulären alfgemeinbi ldenden Schulen.
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Wenn eine Integration nicht möglich ist,  sieht fur forderbedürft ige Kinder das sächsische
Schulgesetz vor, daß die Förderschulbi ldung in spezial isierten Förderschulen erfolgt.  Wenn
die besondere Aufgabe der Förderschule eine lnternatsunterbringung der Schti ler gebietet
oder  d ie Er fu l lung der  Schulpf l icht  sonst  n icht  gesicher t  werden kann,  is t  der  Förderschule
ein Internat anzugliedern, in welchem die Schuler Unterkunft,  Verpflegung und eine famil ien-
gemäße Betreuung erhalten

Wenn e ine Förderschulb i ldung n icht  mehr er forder l ich is t ,  s ind d ie Schüler  wieder  in  d ie
al lgemeinen Schulen e inzugl iedern.  Schulern von Förderschulen sol l te  bei  gegebenen ind iv i -
duel len Voraussetzungen e in Haupt-  oder  Realschulabschluß ermögl icht  werden Wenn
diese Voraussetzungen nicht erful lbar sind, sol l te den behinderten Schülern eine ange-
messene berufl iche Bi ldung vermittelt  werden. Schwerbehinderte sind fast ausschl ießltch
a uf staatl ic h su bvention ierte, besch ützte Arbeitsplätze an gewiesen.

Angesichts wachsender berufl icher Anforderungen wird die Mehrheit behindefter Jugend-
l icher  nach Beendigung ihrer  Schulpf l icht  weder d ie Rei fe zur  Wahl  noch zur  Ausubung
eines Berufes besiEen. Deshalb werden bei den meisten der ehemaligen Förderschuler
vorbereitende Maßnahmen für die Berufsausbrldung durchgeführt. In Berufsvorbereitungs-
jahren an Berufsschulen werden behinderte Jugendliche und noch nicht berufsreife Schul-
abgänger mit Hauptschulabschluß in ein bis zwei Berufsfelder eingeführt

Dre Bundesanstalt  für Arbeit fuhrt Grundausbildungslehrgänge durch, um Schulentlassene
aufzufangen, die noch keine Ausbildungsstel le haben. Außerdem werden Förderungs-
lehrgange für noch nicht berufsreife Jugendfiche durchgeführt,  um sie auf eine betr iebl iche
Berufsausbi ldun g vorzu bereiten

Neben diesen Bildungsmöglichkeiten, die sowohl behinderten als auch nicht behinderten
Jugendlichen offenstehen, gibt es Lehrgänge zw Verbeserung der Eingl iederungsmöglich-
keit ,  um leistungsschwache Behindefte auf eine angelernte oder ungelernte Arbeitstät igkeit
vorzubereiten. Zur berufl ichen Ausbildung auf dem freien Markt für Ausbildungsstel len
stehen anerkannte Berufsbildungswerke für Behinderte sowie weitere berufliche Rehabili-
tat ionseinrichtungen zur Verfugung. Das Berufsbi ldungswerk bietet eine sozialpädagogische
Hilfe mit Sozialdienst, äzt l icher und psychologischer Betreuung, Freizeitgestaltung und
Internatsunterbringung an, die mit der berufspraktischen Ausbildung und der fachtheoretr-
schen berufl ichen Bildung an einer Berufsschule unter einem Dach vereinigt sind

Geist ig Behindefte, mehrfach behinderte Seh-, Hör- und Sprachgeschädigte, die voraus-
sichtl ich auch nrcht das Ausbildungsziel des Berufsbi ldungswerkes erreichen, werden im
Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt fur Behinderte soweit ausgebildet, daß sie einen
beschutzten Arbeitsplatz in der Werkstatt einnehmen können.

Die Aufgaben der pädagogischen Forderung von Behinderten enden nicht mit der Schul-
pf l icht und der berufl ichen Eingl iederung. Viele Behinderte brauchen über Jahre hinweg,
einige ihr ganzes Leben lang, Schutz und pädagogische Hiffen. Die Forderung nach einer
Erwachsenenbildung für Behinderte ist vor al lem dadurch begrrindet, daß ihre berufl iche
Bildung eine weitaus längere Lernzeit als beim nicht behindeden Jugendlichen erfordert und
auch bei ihrer berufl ichen Tätigkeit mit Umschulungen zu rechnen ist,  die im Berufsför-
derungswerk moglich ist.

ln einfachen Fälfen können behinderte Kinder am Unterr icht in einer Grund- und Mittel-
schule,  in  e iner  beruf l ichen Schule oder  in  e inem Gymnasium te i lnehmen,  wenn d ie Ar t  ihrer
Behinderung ihre intel lektuel le Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt.  Diese Schüler werden
von Sonderpädagogen stundenweise betreut, wenn das überhaupt erforderlich ist. Vielfach
ubernehmen die anderen Kinder der Klasse drese Betreuung und Hil feleistung. Wenn der
Lehrer nicht über dre dazu erforderlichen Kenntnisse vedügt, stehen ihm Sonderpädagogen
als Berater zur Seite.
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Die Integration dieser einfachen Art stößt an Grenzen, wo ziel- bzw. niveaugleiches Lernen
mit den anderen Schülern der Klasse nicht mehr möglich ist.  In diesen Fäl len reicht es nicht

aus, die UnterstüEung des behinderten Schülers in Absprache mit ihm oder seinen Eltern zu
organis ieren Mindesfens e in wei terer ,  sonderpädagogisch ausgebi ldeter  Lehrer  muß dann
zuiatzl ich im Unterr icht mitwirken, um die erforderl iche besondere Bi ldung und ggf die
Betreuung des Behinderten zu gewährleisten.

In anderen Fäl len kann es ausreichend sein, anstel le des EinsaEes mehrerer Lehrer für eine
Klasse die sonderpädagogischen Fachkräfte nur stundenweise in mehreren Klassen oder
Schulen einzusetzen. Wenn ein Lehrer der regulären Bi ldungsform selbst über die erforder-
l iche sonderpädagogische Ausbi ldung ver fugt  und ihm Zei t  e ingeraumt wi rd,  d ie sonder-
päoagogrschen Aüfgaben zu erful len, kartn bei nur geringem sonderpädagogtschen Förder-
bedarf der Einsatz von Sonderpädagogen entfallen oder reduzieft werden

Die Integrat ion behinder ter  Kinder  oder  Jugendl icher  seEt  voraus,  daß im Einzel fa l l  geprÜf t

wurde, welche Art der Behinderung vorl iegt, um den sonderpädagogischen Forderbedarf
festzustel len Außerdem ist zu entscheiden, ob eine Integration überhaupt infrage kommt
oder der Behinderte eine auf seine Behinderung ausgerichtete Förderschulbi ldung in einer
Forderschule benötigt,  in der er nur von Sonderpädagogen nach speziel len Lehrplänen
unterr ichtet, sozial betreut und therapeutisch behandelt wird. Den Förderschulen können
I nternate an geg I iedert sein.

Bei  lernbehinder ten Kindern,  d ie in  e ine Grundschule in tegr ier t  wurden,  kann s ich im Laufe
der Schulzeit  herausstel len, daß i trre Übenrueisung in eine Förderscltule erforderl ich ist.  Das
muß nicht in jedem Fall  eine Förderschule für Lernbehinderte sein, wenn der festgestel l te
sonderpädagogische Förderbedarf ausweist,  daß der Schti ler seine Förderschulbi ldung
besser in einer Förderschule für Verhaltensgestörte oder Sprachbehinderte erhalten sol l te

Die ln tegrat ionsmöglrchkei ten für  Lernbehinder te s ind auch in  der  Grundschule,  d ie noch
geringere Anforderungen als eine weiterführende Schule stellt, nur begrenzt. Andererseits
iollte angestrebt werden, die Integration vor alfem lernbehindefter Kinder in mÖglichst
hohem Maße in den Grundschulen zu erreichen, da es die Grundschulbi ldung erlaubt, diese
Kinder  in  v ie len Fäl len so zu fördern.  daß s ie das Bi ldungszie l  der  Grundschule erre ichen
Der Klassenlehrer  is t  h ier  in  der  Regel  aufgrund seiner  Ausbi ldung a ls  Grundschul lehrer  in
der Lage, den integratrven Unterr icht mit lernbehinderten Kindern durchzuführen, wenn die
Klassenstärke nicht zu groß ist und Zeit tür die "innere" Differenzierung oder zusatzlichen
Forderu nterncht ei ngeräu mt wird.

In der Mittelschule kann der Unterr icht für Behindefte wegen des Fachlehrersystems nicht in
g le icher  Weise wie in  der  Grundschule in tegrat iv  er fo lgen,  es se i  denn,  es werden wie in
einer Gesarntschule nach der Leistungsfahigkeit der Schüler dif ferenziefte Lerngruppen
gebildet, sie sich aus gleichart ig behinderten Schulern verschredener Klassen
zusammensetzen. wobei die behinderten Schüler ambulant betreut und von Sonder-
pädagogen unterr ichtet werden. Es sind auch Formen der Kooperation mit Förderschul-
klassen moglich, deren Schuler in der Mittelschule nur an bestimmten Fächern oder nur
stundenweise am Unterr icht  te i lnehmen und dabei  in  der  Mi t te lschule mehr oder  weniger
sonderpadagogisch gefördeft werden.

Erfolgt eine lntegration von Behinderten nicht nur in einzelnen, sondern in mehreren
Schulen, kann der Einsatz von Sonderpädagogen regional geplant und koordiniert werden
Die höheren Leistungsanforderungen in der sekundären Bildungsstufe verlangen von den in
integrativen Bi ldungsgängen mit Behinderten unterr ichtenden Fachlehrern eine enge Zusam-
menarbeit mit den hier eingesetzten Sonderpädagogen und Kenntnisse, wie ein integrativer
Unterricht mit den betreffenden Behinderten durchzuführen ist


